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Rauris, am 28.05.2026 
2026 EAP 101 / IG 
Betrifft: Parkraumbewirtschaftung 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 

Gemäß § 53 Abs. 1 der Salzburger Gemeindeordnung 2019 idgF iVm § 1 des Salzburger 
Parkgebührengesetzes idgF wird hiermit kundgemacht, dass die Verordnung über die 
Entrichtung der Parkgebühr für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen in der 
Marktgemeinde Rauris  durch die Gemeindevertretung erlassen wurde. Der Beschluss der 
Gemeindevertretung erfolgte in der Sitzung vom 26.05.2026: 
 
 

V e r o r d n u n g 
 
(1) Für das Abstellen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen auf den nachfolgenden 

öffentlichen Parkplätzen im Gemeindegebiet der Marktgemeinde Rauris ist eine 
Abgabe (Parkgebühr) zu entrichten: 
­ Parkplatz „Bodenhaus“ GN 326/1, 324, 1014, 310/1, 312, KG Bucheben 
­ Parkplatz „Lenzanger“ GN 255, KG Bucheben 
­ Parkplatz „Kruml“ GN 353, KG Bucheben 
­ Parkplatz „Fleckweide“ GN 532/1, KG Seidlwinkl 

 
(2) Die dieser Verordnung angefügten Plandarstellungen (20253503_Rau_Bodenh-

Maut_Parken; 20260532_Rau_Fleckweide_Parken; 20260535_Rau_Kruml_Parken 
und 20260535_Rau_Lenzanger_Parken vom 04.03.2026) stellen einen integrierten 
Bestandteil dieser Verordnung dar. 

 
(3) Die Marktgemeinde Rauris setzt für jedes Kalenderjahr die Tarife für die Parkgebühr 

fest. Die Gemeindevertretung fasst einen Haushaltsbeschluss, der die Tarife für die 
Parkgebühr beinhaltet und veröffentlich diese zusätzlich zur Kundmachung gemäß 
Gemeindeordnung auf folgender Internetseite der Marktgemeinde Rauris: 
www.rauris.net. Mit Inkrafttreten dieser Verordnung wird die Höhe des  
Erhöhungsbetrages mit € 22,00 und die des Einhebungszuschlages mit € 35,00 
festgesetzt. 

 
(4) Die Entrichtung der Abgabe (Parkgebühr) hat durch den Einwurf des entsprechenden 

Geldbetrages oder durch Kartenzahlung in einem Parkscheinautomaten zu erfolgen.  
 
(5) Der erhaltene Parkschein hat den Kalendertag, Monat, Jahr sowie Uhrzeit für das Ende 

des Zeitraumes, für den die Abgabe entrichtet wurde, zu enthalten. 
 

(6) Der Parkschein, Monatskarte bzw. Jahreskarte ist bei Fahrzeugen mit einer 
Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese gut erkennbar, bei anderen 
Fahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar anzubringen. 

 
(7) Die Überwachung der Parkgebühr erfolgt durch von der Gemeinde hierzu ermächtigte 

Personen, welche einen Dienstausweis mitführen. Mit einer schriftliche Aufforderung 
(Anbringung eines Hinweises am Fahrzeug) werden die Fahrzeuglenker auf die 
Möglichkeit der nachträglichen Entrichtung der Parkgebühr gem. § 12 Abs. 3 des 
Salzburger Parkgebührengesetzes hingewiesen. 

 
 

http://www.rauris.net/
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(8) Diese Verordnung tritt mit 01.06.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 

29.05.2012, 15.12.2022 und 19.03.2026 außer Kraft. 
 

Rechtsgrundlagen: 
§ 1 Salzburger Parkgebührengesetz idgF 

§ 53 Absatz 1 der Salzburger Gemeindeordnung idgF 
 
 

 

Für die Gemeindevertretung 
Der Bürgermeister 
Peter Loitfellner 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
Übersichtsplan Parkplatz Bodenhaus/Maut 20253503_Rau_Bodenh-Maut_Parken vom 04.03.2026 
Übersichtsplan Parkplatz Fleckweide 20260532_Rau_Fleckweide_Parken vom 04.03.2026 
Übersichtsplan Parkplatz Kruml 20260535_Rau_Kruml_Parken vom 04.03.2026 
Übersichtsplan Parkplatz Lenzanger 20260535_Rau_Lenzanger_Parken vom 04.03.2026 

 
 
 
Ergeht an: 
1) Bauhof der Marktgemeinde Rauris mit Anordnung um Anbringung der Verkehrszeichen 

und Übermittlung des entsprechenden Aktenvermerks über die Anbringung 
2) Polizeiinspektion Taxenbach 
3) Amt der Salzburger Landesregierung Abt.6 (Mitteilung gem. § 53 Abs. 6 Gemeindeordnung 

2019)  
4) Gemeindeinformation 
  

Angeschlagen am: 28.05.2026 
Abgenommen am: 12.06.2026 
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